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Dieter P e t r i g , Emil Erich Hölscher (1880-1935) und Karl Otto Petraschek 
(1876-1950) im Zusammenhang des katholischen Rechtsdenkens. Ein Bei
trag zur Geschichte der juridischen Neuscholastik und der Rechtsphiloso
phie in Deutschland, (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichun
gen der Görres-Gesellschaft N.F.36). Paderborn, Schöningh 1981. 

Die vorliegende Studie, eine Dissertation aus der Schule Hollerbach, will am 
Beispiel zweier Gelehrter untersuchen, ob und wie es der dem katholischen 
Naturrechtsdenken verpflichteten Rechtsphilosophie gelungen ist, zur Grund
lagenproblematik des Rechts einen Beitrag zu leisten, der auch von der „profa
nen" Rechtsphilosophie zur Kenntnis genommen werden mußte. Schon das 
Unterfangen als solches ist verdienstvoll, da doch die Hauptwerke Hölschers 
und Petrascheks in einer Zeit erschienen sind, in der einerseits die Wiener 
rechtspositivistische Schule zur Blüte gekommen war (Kelsen), der andererseits 
auch „profane" Rechtsdenker einen antipositivistischen Kontrapunkt entgegen
setzen wollten. Aus diesem Grund und vor allem auch, weil die „katholische" 
Wissenschaft überhaupt in der damaligen Zeit noch immer durch eine anti-
modernistische Grundhaltung bestimmt war, entstand jedenfalls auf dem Gebiet 
der Jurisprudenz das Bedürfnis, „katholisches" und „profanes" Rechtsdenken 
miteinander zu versöhnen. Dieses Bemühen konnte schon deshalb nicht a priori 
als Utopie erscheinen, weil auch nichtkatholische Rechtstheoretiker bei der 
Lösung von Grundlagenfragen auf das Naturrecht rekurierten. 

Selbstverständlich sind aber die verschiedenen Denkschulen nicht aus dem 
Nichts entstanden. So unternimmt der Autor in einem 1. Kapitel (15-91), das 
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gewissermaßen eine materielle Einleitung darstellt, den Versuch, den geistesge
schichtlichen Ursprung der katholischen Naturrechtslehre auszuleuchten. Die 
(etwas verspätete) katholische Antwort auf die Aufklärung war die Neuscho
lastik, die an die Lehren vor allem Thomas' von Aquin anknüpfte und in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zunächst in der katholischen Theologie 
und Philosophie immer stärker an Boden gewonnen hat, bis sie schließlich von 
Papst Leo XIII. zur kirchenoffiziellen Doktrin erhoben wurde, was sogar im der
zeit noch geltenden Gesetzbuch der Kirche (c. 1366 § 2 CIC) seinen Nieder
schlag gefunden hat. Angesichts der großen Autorität, die das Papsttum inzwi
schen gewonnen hatte, ist es nicht erstaunlich, daß die katholischen Gelehrten 
namentlich auch der Rechts- und Staatslehre begonnen haben, am - zweifellos 
imponierenden - Gedankengebäude des Aquinaten weiterzubauen, sodaß man 
mit Recht von einer Juridischen Neuscholastik44 sprechen kann, deren Grund
strukturen der Autor in einer überaus sauberen Systematik darlegt. 

Freilich, die juridische Neuscholastik war genuin katholisch, ging sie doch 
vom wissenschaftlichen A priori eines in Gott gegründeten Naturrechts aus, 
woraus die Einheit von Naturrecht und positivem Recht sowie von Recht und 
Sittlichkeit gefolgert wurde; eine inhaltliche Auseinandersetzung mit anderen 
Denkrichtungen fand praktisch nicht statt, sodaß sie von diesen nur am Rande 
zur Kenntnis genommen wurde. So waren es philosophische Strömungen am Be
ginn unseres Jahrhunderts, die die „profane44 Rechtsphilosophie zur Wiederent
deckung der Naturrechtsproblematik führten. Damit war jenes Stadium er
reicht, in dem es auch für katholische Rechtsphilosophen mehr als naheliegend 
war, von einem „profanen44 Ansatz her eine „katholische44 Rechtstheorie zu ent
wickeln. Zwei dieser Rechtsphilosophen stellt der Autor vor. 

Hölscher (93-137) freilich hat sich im wesentlichen damit begnügt, die 
neuscholastische Naturrechtslehre profan-wissenschaftlich aufzubereiten, wobei 
er es aber nichtsdestoweniger fertigbringt, zu einer „profan44 begründeten 
Theonomie des Rechts extremsten Zuschnitts vorzustoßen, indem er die 
„Überwindung des Staates durch Unterordnung unter die Kirche und Einord
nung in ein Reich Gottes44 postuliert (233). Petraschek (139-228) wollte einen 
Kompromiß zwischen katholischem und profan-philosophischem Rechtsdenken 
erreichen. Zwar hält er daran fest, daß Sittlichkeit und Naturrecht die grund
legenden Kategorien jeder Rechtsphilosophie zu sein haben; zur Begründung be
ruft er sich aber auch auf den - wie sich bald zeigen sollte - nicht ganz unge
fährlichen Begriff „Rechtsgefühl44. Interessanter scheint zu sein, daß Petraschek 
die Unterscheidung zwischen Rechtsbegriff und Rechtsidee übernommen und 
deren Verhältnis zueinander neu bestimmt hat. Aber weder Petraschek noch 
Hölscher ist - wie der Autor zeigt - der große Wurf gelungen. Während sich 
Hölscher auf ein Naturrecht stützt, das sich als zu diffus erweist (233), wollte 
Petraschek zu vielen Anforderungen gerecht werden, denen er letztlich nicht ge
wachsen war (235). 

Im ganzen ist die Arbeit als der gelungene Versuch zu werten, sich mit dem 
Denken zweier Rechtsphilosophen im geistesgeschichtlichen Kontext kritisch 
auseinanderzusetzen. 

K a r l - / heodor Geringer, Passa u 


